
 

Odernheim am Glan, 04.09.2025 

 

 

Enviro-Plan GmbH 
Hauptstraße 34 

55571 Odernheim 

 
Tel 06755 2008 0     

Fax 06755 2008 750 
info@enviro-plan.de 
www.enviro-plan.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaik-
anlage In den drei Gemeinden“ 

Textliche Festsetzungen 
 

 

 

Ortsgemeinde: Bell 

 

 

 

Verbandsgemeinde: Mendig 

Landkreis: Mayen-Koblenz 
 

 

 

 

Verfasser:  

Andre Schneider, M. Sc. Umweltplanung und Recht 

Martin Müller, Stadtplaner B. Sc. Raumplanung / Mitglied der Architektenkammer RLP 



2 

 

Ortsgemeinde Bell – Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage In den 
drei Gemeinden“ 
Textliche Festsetzungen 

RECHTSGRUNDLAGEN 

Der Bebauungsplan stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen, in der hier angegebenen Fas-
sung: 

1. Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst durch Beschluss vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
189) 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung- 
BauNVO) neugefasst durch Beschluss vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl.1991 I S.58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 189) 

4. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24. November 1998 
(GBl. 1998, S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2024 (GVBl. S. 365) 

5. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 
1994 S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 473, 475) 

6. Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I. S. 2986), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

7. Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 
502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 

8. Landesbodenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBodSchG) in der Fassung vom 25. Juli 
2005 (GVBl. 2005 S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 
(GVBl. S. 287) 

9. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung durch Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

10. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 323) 

11. Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) in der Fassung vom 6. Oktober 2015 (GVBl. 2015 
S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287) 

12. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) neugefasst durch Beschluss 
vom 18. März 2021 (BGBl. I. S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)  

13. Bundesfernstraßengesetz (FStrG) neugefasst durch Beschluss vom 28. Juni 2007 (BGBl. 
I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 409) 
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14. Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung vom 01. August 1977 (GVBl. 1977 S. 273), 
zuletzt geändert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 473) 

15. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

16. Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) in der Fassung vom 14. Juli 2015 (GVBl. 
2015 S. 127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Juli 2025 (GVBl. S. 305) 

17. Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in der Fassung vom 23. März 1978 
(GVBl. 1978 S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2024 (GVBl. S. 473) 
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VERFAHRENSVERMERKE 

1. Aufstellungsbeschluss 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bell hat in öffentlicher Sitzung am 16.12.2024 die 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
erfolgte am __.__.____ durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt für Mayen und Mendig 
Nr. __. 

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom __.__.____ bis einschließlich 
__.__.____. 

4. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Aus-
legung des Vorentwurfs zum Bebauungsplan vom __.__.____ bis einschließlich 
__.__.____. Die Bekanntmachung erfolgte im Mitteilungsblatt für Mayen und Mendig Nr. 
__ am __.__.____. 

5. Prüfung der Anregungen 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bell hat die fristgemäß eingegangenen Anregungen 
gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB in öffentlicher Sitzung am __.__.____ behan-
delt. 

6.  Beschluss über den Planentwurf 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bell hat in öffentlicher Sitzung am __.__.____ den 
Entwurf des Bebauungsplanes „Freiflächen-Photovoltaikanlage In den drei Gemeinden“ 
gebilligt und die Durchführung der Beteiligungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB beschlossen.    

7.  Beteiligung der Behörden 

Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom __.__.____ bis einschließlich 
__.__.____.  

8. Auslegung des Planentwurfs 

Der Planentwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung sowie den wesentlichen, be-
reits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ aus. Die öffentliche Bekanntmachung 
der Auslegung erfolgte im Mitteilungsblatt für Mayen und Mendig Nr. __ am __.__.____. 

9. Prüfung der Anregungen 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bell hat die fristgemäß eingegangenen Stellungnah-
men gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am __.__.____ 
behandelt. 

10. Beschluss des Bebauungsplanes 

Aufgrund der §§ 1 bis 4 und 8 bis 10 BauGB hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bell 
den Bebauungsplan sowie die gestalterischen Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) 
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gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO in seiner Sitzung am __.__.____ als Satzung 
beschlossen. 

 

11. Ausfertigung 

Der Bebauungsplan bestehend aus Planurkunde, den textlichen Festsetzungen und der 
Begründung wird hiermit gem. § 10 BauGB ausgefertigt. Der Bebauungsplan stimmt in 
allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates überein. 

 

 

 

 

Bell, den ………………………..    ……………………………… 

Stefan Zepp  

Ortsbürgermeister 

 

12. Bekanntmachung des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan ist nach § 10 BauGB am __.__.____ im Mitteilungsblatt für Mayen 
und Mendig Nr. __ bekanntgemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebau-
ungsplan in Kraft getreten.  

 

 

 

 

Bell, den ………………………..    ……………………………… 

Stefan Zepp  

Ortsbürgermeister 
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 

Allgemeine Zweckbestimmung 

Gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Pho-
tovoltaik“ festgesetzt. 

Zulässig sind ausschließlich Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung, Nutzung oder Speiche-
rung der Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen. Dazu gehören insbesondere:  

▪ Solarzellen und Module mit entsprechenden Aufstellvorrichtungen (Tische), 

▪ zugehörige technische Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Trafostationen, Batteriespei-
cher, Stromspeicher, Kameras und ihre Masten, etc.), 

▪ Einfriedungen,  

▪ sowie Zufahrten, Baustraßen, Wartungsflächen und Lagerflächen. 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 18 und 19 BauNVO) 

Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,8 sowie gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 4,50 m 
als Höchstmaß festgesetzt. Die vorgesehenen Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen gelten 
nicht für Sonderbauwerke (z.B. Freileitungen der Energieversorgung). Die maximale Gesamt-
höhe darf durch notwendige technische Anlagen (wie z.B. Blitzableiter und Kameras mit ihren 
Masten) überschritten werden.  

Der Modulreihenabstand liegt bei mindestens 3,00 m. 

Die Modulunterkante muss einen Mindestabstand von 0,80 m zum Boden aufweisen. Bezugs-
punkt ist jeweils das anstehende Gelände. 

Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtlicher 
aufgeständerter und punktförmig gegründeten Photovoltaikmodule, den flächig gegründeten 
Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Nebenanlagen. Als Bezugsfläche gilt die 
überbaubare Grundstücksfläche. 

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich aus der Abgrenzung des sonstigen Sondergebie-
tes „Photovoltaik“ in Verbindung mit der darin festgesetzten Baugrenze. Umzäunungen und not-
wendige Erschließungswege können auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden, solange 
ggf. vorhandene Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzungen eingehalten werden. Innerhalb 
der Maßnahmenfläche M2 und des Wirtschaftsweges darf kein Zaun errichtet werden. Falls der 
Bebauungsplan „Solarpark Wehr“ nicht den Satzungsbeschluss erlangen sollte, ist die Baugrenze 
in einem Abstand von 5 m zurückzusetzen. 

Zu den Waldrändern südwestlich des Plangebiets ist ein 30 m Abstand und zum Rand der Ge-
hölzstrukturen im Norden (Flurstück 55), Osten (Flurstück 18) und Südosten ist ein 10 m Abstand 
einzuhalten.  

Zu der Bundesstraße B 412 sowie zu der Landesstraße L 82 ist ein 20 m Abstand einzuhalten. 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB wird eine Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
„Wirtschaftsweg“ im Bereich des im Plangebiet bestehenden befestigten Wirtschaftsweges fest-
gesetzt. 

 



7 

 

Ortsgemeinde Bell – Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage In den 
drei Gemeinden“ 
Textliche Festsetzungen 

Beschränkung des Zeitraumes der Nutzung (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 und S. 2 BauGB) 

Das gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photo-
voltaik“ wird auf den Zeitraum der Nutzung der Photovoltaikanlage beschränkt. Der vollständige 
Rückbau der Anlage ist nach Ablauf dieses Zeitraumes, dies entspricht der Nutzungsaufgabe der 
Anlage, sicherzustellen. Als Folgenutzung werden für den gesamten Geltungsbereich „Flächen 
für die Landwirtschaft“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB festgesetzt. Eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt somit nach Nutzungsaufgabe und Rückbau der Anlage gewährleistet. 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

M1 - Entwicklung von extensivem Grünland im Bereich der PV-Anlage  

Die Fläche des Sondergebietes ist innerhalb der überbaubaren Fläche bis zur endgültigen Auf-
gabe der zulässigen Nutzung und dem vollständigen Rückbau der PV-Anlage als Grünland zu 
entwickeln und regelmäßig durch Mahd oder Schafbeweidung extensiv zu bewirtschaften bzw. 
zu pflegen. Ausgenommen hiervon sind punktuelle Versiegelungen wie z.B. Rammfundamente 
der Modultische sowie notwendige Fundamente für Nebenanlagen wie Trafostationen, Wechsel-
richter, Zaunanlagen sowie Zuwegungen und für sonstige für Anpflanzungen vorgesehene Berei-
che. Der Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist nicht zulässig. 

Vermeidung von Lichtemissionen 

Eine Außenbeleuchtung der Solaranlage ist nicht zulässig. Ausnahmen können während der Bau-
phase zugelassen werden.  

Minimierung der Versiegelung  

Für die Gründung der Modultische sind Rammpfosten zu verwenden. Sollte der Untergrund dies 
nicht erlauben, kann auf andere, ebenfalls versiegelungsarme Gründungsvarianten ausgewichen 
werden.  

Erforderliche Erschließungsanlagen (Wege, Wendeflächen, etc.) sind als Graswege, höchstens 
jedoch als Schotterstraßen mit wasserdurchlässiger Decke herzustellen.  

Lediglich für Modultischfundamente, Trafostationen sowie ggf. zu errichtende Batterie- und 
Stromspeicher sind Vollversiegelungen zulässig. 

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

M2 - Erhalt der Gehölzstrukturen 

Die bestehenden Gehölzstrukturen im Norden (Flurstücke 55) und im Osten (Flurstück 18) sowie 
die Einzelbäume im Norden (Flurstück 54) und im Süden (Flurstück 47) des Plangebiets sind zu 
erhalten. 
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 88 LBAUO) 

Einfriedungen  

Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage ist ein Maschendrahtzaun oder Stahlgitterzaun mit 
Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein Mindestabstand 
von 0,20 m zwischen unterer Zaunkante und Boden einzuhalten. Die Errichtung des Zauns inner-
halb des als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festgesetzten Wirtschaftsweges und 
der Maßnahmenfläche M2 ist nicht zulässig.   
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HINWEISE 

Behandlung Oberflächenwasser 

Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist das anfallende Niederschlagswasser orts-
nah zurückzuhalten, zu versickern oder zu verrieseln. Eine offene Versickerung von unbelastetem 
und auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswasser / Drainagewasser ist genehmigungs- 
und erlaubnisfrei. 

Offene Versickerungs- (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) oder Rückhalteeinrichtun-
gen sind so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen 
Verkehrsflächen nicht entstehen können. 

Boden und Baugrund 

Die gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz sind einzuhalten (insb. BBodSchG, BBodSchV, 
EBV). Darüber hinaus sind auch die einschlägigen DIN-Normen für die Boden- und Oberboden-
bearbeitung, die ordnungsgemäße Zwischenlagerung sowie die Bodenverwertung bzw. -entsor-
gung zu beachten (z.B. DIN 18300, DIN 18915, DIN 19639 und DIN 19731).  

Baumaschinen, Baustellenfahrzeuge, Baustoffe und sonstige Baustelleneinrichtungen dürfen 
nicht außerhalb der zu überplanenden Bereiche auf unversiegelten Flächen abgestellt, gelagert 
oder abgelagert werden, sofern diese nicht durch befahrbare Abdeckplatten geschützt werden 
und deren Nutzung zwingend erforderlich ist. Trotzdem entstandene Schäden an Boden, Vege-
tation etc. sind fachgerecht zu beseitigen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Alle 
beteiligten Baufirmen sind davon vor Baubeginn in Kenntnis zu setzen.  

Bodenarbeiten sollen nicht durchgeführt werden, wenn nach Niederschlägen die Gefahr von Bo-
denverdichtungen erheblich erhöht ist (Verzicht auf Befahren zu nasser Böden). Die Fachnormen 
(insb. DIN 18915 und DIN 19639) sowie die gesetzlichen Vorschriften hierzu sind zu beachten.  

Sollten dennoch Bodenverdichtungen hervorgerufen werden, so sind diese spätestens zum Ab-
schluss der Bauarbeiten fachgerecht durch (Tiefen-) Lockerung wieder zu beseitigen. Dies sollte 
alle nicht bebauten oder befestigten Grundstücksflächen, innerhalb und außerhalb der Projektflä-
che, umfassen.     

Artenschutz 

Artenschutzrechtliche Verbote bei Anbau-/Umbau-/Sanierungs-/Abrissmaßnahmen sind zu be-
achten, damit die späteren Maßnahmen gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des       
§ 44 BNatSchG nicht verstoßen. 

Umweltbaubegleitung  

Es wird empfohlen, im Rahmen der Baugenehmigung für die gesamte Bauphase eine schutzgut-
übergreifende Umweltbaubegleitung zu beauflagen, um eine zulassungskonforme Umsetzung 
des Vorhabens zu gewährleisten. 

Bauverbotszone 

Für bauliche Anlagen im Zuge der freien Strecke der Bundesstraße B 412 ist - wie vorgesehen - 
die gemäß § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) vorgesehene Bauverbotszone 
von 20 m, gemessen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand der Bundesstraße, einzuhalten. 

Für bauliche Anlagen im Zuge der freien Strecke der Landesstraße L 82 ist - wie vorgesehen - 
die gemäß § 22 Abs. 1 Landesstraßengesetz (LStrG) vorgesehene Bauverbotszone von 20 m, 
gemessen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand der Landesstraße, einzuhalten. 

 

Erstellt: Andre Schneider am 04.09.2025 


